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Von: @bra.nrw.de>
Gesendet: Dienstag, 19. Januar 2021 18:17
An:
Cc:  

 

Betreff: AW: Kategorisierung von entscheidungserheblichen Daten im Rahmen 
des Standortauswahlverfahrens nach dem Geologiedatengesetz 

(GeolDG)
Anlagen: Entscheidungserheblich_GeolDG_Nordrhein-

Westfalen_BRArnsberg_BRA.xlsx; 
Entscheidungserheblich_GeolDG_Nordrhein-
Westfalen_BRArnsberg_BRA_zusammengefasst.xlsx

Liebe , 
 
hiermit nehmen wir Bezug auf Ihre E-Mail vom 22.12.2020 und unsere Vorankündigung vom 08.01.2021 in dieser 
Sache und übersenden Ihnen die kategorisierten Daten gemäß Ihrer untenstehenden Vorabinformation. Die 
Kategorisierung erfolgte auf der Basis der von Ihnen zugesandten Datei 
„Entscheidungserheblich_GeolDG_Nordrhein-Westfalen_BRArnsberg.xlsx“ vom 22.12.2020 (s. Anlage 1).  

Da es sich in der von Ihnen bereitgestellten Liste bei den Vektordaten, die gemäß unserer E-Mail vom 08.01.2021 
ausschließlich zu kategorisieren sind, um Einzeldateien (z. B. sbn, sbx, shp) handelt, die zusammen das Datenformat 
„shape-file“ bilden, ist es unserer Meinung nach zulässig, die Daten zu reduzieren und zu komprimieren, um nur eine 
Datenzeile mit den Attributen für die Kategorisierung zu erzeugen.  

Des Weiteren wäre es aus unserer Sicht zulässig, die Einzelnennung der Ebenen des Datensatzes 
„Umhuellende_Steinkohle_teufe_groesser_300m“ ebenso zu behandeln, wie die Daten zum Datensatz 
„Umhuellende_Nichtsteinkohle_teufe_groesser_300m“. Beim letztgenannten Datensatz wird die Kategorisierung für 
alle Ebenen des shapefiles einzeln vorgenommen. Damit würde sich die Tabelle für die Vektorformate auf 3 Zeilen 
reduzieren. Falls Sie dieser Argumentation folgen, kann die Tabelle „Entscheidungserheblich_GeolDG_Nordrhein-
Westfalen_BRArnsberg_BRA_zusammengefasst.xlsx“ (s. Anlage 2) verwendet werden. 

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag und bleiben Sie gesund! 
 
Gruß und Glückauf 
Im Auftrag: 
 
gez.  
 
--  
Ltd. Bergvermessungsdirektor 

 
- Hauptdezernent - 
Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 – Bergbau und Energie in NRW - 
Dezernat 65 – Markscheidewesen, Rechtsangelegenheiten  – 
Goebenstraße 25 
44135 Dortmund 
Telefon: +49  
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Telefax: +49  
Mobil (dienstlich): +49  

@bra.nrw.de 
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de 
  
Bei irrtümlichem Erhalt dieser E-Mail informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 
Unerlaubtes Kopieren und Weiterleiten ist nicht gestattet.  
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Nähere Hinweise zum Datenschutz gemäß 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können Sie über das Internet auf der Webseite der Bezirksregierung Arnsberg 
erhalten (Kurzlink zur Seite:https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/d/datenschutz/index.php). 
 

https://www.bra.nrw.de/
https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregierung-arnsberg
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